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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Helmut Brandstätter, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 27. März 2024 unter der Zl. 18236/J-NR/2024 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „Wo bleibt der Außen- und Europapolitische Bericht 2022?“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 6:  

 

• Aus welchem Grund ist der Außen- und Europapolitische Bericht 2022 volle 14 Monate nach 

Ende des Berichtsjahres immer noch nicht fertiggestellt?  

• Wer bzw. welche Sektion oder Abteilung ist für die Fertigstellung des Berichts 

verantwortlich? 

• Welche Umstände haben die Fertigstellung des Berichts für das Jahr 2022 noch über die in 

anderen Jahren exzessiven neun bis 10 Monate hinaus verzögert? 

• Aufgrund welcher besonderen Umstände konnte das BMEIA seine Budget- und Wirkungs-

zielanalyse fertigstellen, die einfachere narrative Aufarbeitung der Tagesarbeit des 

Ministeriums aber nicht? 

• Ist es die Ansicht des Außenministers, dass der Bericht dem Parlament in der Debatte über 

die zukünftige Außenpolitik dienen soll? 

Wenn nein, welchem Zweck dient nach Auffassung des Außenministers die alljährliche 

Veröffentlichung des Außen- und Europapolitischen Berichts? 

• Ist ein Außen- und Europapolitischer Bericht 2022 noch zu erwarten?  

Wenn ja, wann darf das Parlament damit rechnen? 
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Der Außen- und Europapolitische Bericht 2022 wurde im Herbst vergangenen Jahres 

fertiggestellt. Ich hätte ihn gerne bereits damals dem Ministerrat vorgelegt, er befand sich 

jedoch seither in politischer Abstimmung. Am 17. April 2024 konnte er dann endlich von der 

Bundesregierung im Ministerrat beschlossen werden und wurde daraufhin dem Parlament 

zugeleitet (siehe Punkt 9 des Beschlussprotokolls Nr. 95). Der Bericht, dessen Ausgaben bis in 

das Jahr 1979 zurückgehend in elektronischer Form auf der Website des Bundesministeriums 

für europäische und internationale Angelegenheiten abrufbar sind, dient als Referenz- und 

Nachschlagewerk für alle an Außenpolitik interessierte Personen. Zuständig für die Redaktion 

des Berichts ist das Referat I.3.a – Publikationen, der Abteilung I.3 – Presse und Information.  

 

 

 

 

 

 

Mag. Alexander Schallenberg 
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